13. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen für die Veranstaltung von Tombolas höchstens viermal pro Jahr auf kommunaler Ebene zu einem sozialen oder philanthropischen Zweck durch eine vom Bürgermeister- und Schöffenkollegium anerkannte Vereinigung gemäß Artikel 7 Nr. 1 des Gesetzes vom 31. Dezember 1851 über die Lotterien


(Belgisches Staatsblatt vom 3. Juni 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


13. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen für die Veranstaltung von Tombolas höchstens viermal pro Jahr auf kommunaler Ebene zu einem sozialen oder philanthropischen Zweck durch eine vom Bürgermeister- und Schöffenkollegium anerkannte Vereinigung gemäß Artikel 7 Nr. 1 des Gesetzes vom 31. Dezember 1851 über die Lotterien


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

	
	Aufgrund des Gesetzes vom 31. Dezember 1851 über die Lotterien im Hinblick auf die Legalisierung lokaler Tombolas und Lotterien, des Artikels 7 Nr. 1, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2022;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 20. Juli 2023 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass kein Gutachten binnen dieser Frist übermittelt worden ist;

	Aufgrund von Artikel 84 § 4 Absatz 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass für Tombolas, die höchstens viermal pro Jahr auf kommunaler Ebene zu einem sozialen oder philanthropischen Zweck von einer vom Bürgermeister- und Schöffenkollegium anerkannten Vereinigung veranstaltet werden, die vorherige ausdrückliche Zulassung durch die Gemeindebehörde nicht mehr erforderlich ist, sofern diese Tombolas nur einen sehr begrenzten Einsatz erfordern und den Teilnehmern nur einen begrenzten materiellen Vorteil von geringem Wert verschaffen können;

	In der Erwägung, dass der König bestimmen muss, was unter einem "sehr begrenzten Einsatz" und einem "begrenzten materiellen Vorteil von geringem Wert" zu verstehen ist, und er insbesondere die Höhe des Einsatzes, den Vorteil, der gewährt werden kann, die Höchstzahl Teilnahmescheine, aus denen die Tombola bestehen darf, und den Prozentsatz des Wertes der verkauften Teilnahmescheine, der dem Zweck der Tombola zugutekommt, festlegt;

	Auf Vorschlag des Vizepremierministers und Ministers der Finanzen, beauftragt mit der Nationallotterie,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Die in Artikel 7 Nr. 1 des Gesetzes vom 31. Dezember 1851 über die Lotterien erwähnten Begriffe "sehr begrenzter Einsatz" und "begrenzter materieller Vorteil von geringem Wert" bedeuten Folgendes:

	1. Ein Teilnehmer zahlt höchstens 5 EUR für einen Teilnahmeschein, der ihm die Chance auf einen Gewinn eröffnet.

	2. Es gibt höchstens 1.000 Teilnahmescheine pro Tombola.

	3. Die Preise können nur in Form von Sachpreisen mit einem Handelswert von höchstens 500 EUR vergeben werden. Der Handelswert ist der empfohlene Verkaufspreis oder der Einzelhandelspreis, einschließlich des Preises der gesponserten Gewinne.

	4. Höchstens 30 Prozent der Einnahmen aus einer Tombola dürfen für Ausgaben verwendet werden. Das bedeutet, dass mindestens 70 Prozent der Einnahmen aus einer Tombola dem gewählten sozialen oder philanthropischen Zweck zugutekommen müssen.


	Art. 2 - Der für die Nationallotterie zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 13. September 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Vizepremierminister und Minister der Finanzen,
beauftragt mit der Nationallotterie

V. VAN PETEGHEM


